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§ 6 FSV
 FSV - Fruchtsaftverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Wird das Erzeugnis aus einer einzigen Fruchtart hergestellt, ist deren Bezeichnung an Stelle des Wortes

„Frucht“ in der Sachbezeichnung anzugeben.

2. (2)Bei Erzeugnissen aus zwei oder mehr Fruchtarten, außer bei der Verwendung von Zitronensaft und/oder

Limettensaft gemäß § 3, muss die Sachbezeichnung aus der Angabe der verwendeten Fruchtarten in absteigender

Reihenfolge des Volumens der enthaltenen Fruchtsäfte bzw. des enthaltenen Fruchtmarks entsprechend den

Angaben in dem Verzeichnis der Zutaten bestehen.

3. (3)Bei Erzeugnissen, die aus drei oder mehr Fruchtarten hergestellt werden, kann jedoch die Angabe der

verwendeten Fruchtarten durch die Bezeichnung „Mehrfrucht“ oder eine ähnliche Bezeichnung oder durch die

Angabe der Anzahl der verwendeten Fruchtarten ersetzt werden.
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